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b) Grundbedingungen der baulichen Anordnung und Conftruction.

In dem Bau-Programm für eine Obfervatorien-Anlage wiederholen {ich fait itets

gewifi'e Grundbedingungen, welche defshalb hier einer überfichtlichen Vorbefprechung

unterzogen werden follen.

Die Bedingung der Erfchütterungsfreiheit if’t bei jeder Obfervatorien-

Anlage —— gleichviel ob fie für Fern- oder Nahbeobachtung befiimmt ift — bald in

höherem, bald in geringerem Maße zu ftellen.

Bei allen Fernbeobachtungen, deren Gegenftand fich nicht innerhalb des Be-

obachtungsraumes, fondern im Freien, oft in weitefter Ferne befindet, ilt ein mög-

lichft weit gehender Ausgleich der Temperatur zwifchen Aufsen und Innen

von grofser Wichtigkeit.

Umgekehrt fpielt die Bedingung eines gleichmäfsigen Wärmegrades —— Te m-

peratur—Conltanz —- bei gefchloffenen Beobachtungsräumen meif’tens eine her—

vorragende Rolle.

1) Erfchiitterungsfreiheit.

Jede unbeabfichtigte Bewegung der zum Beobachten dienenden Vorrichtung

oder des zu beobachtenden Gegenftandes beeinträchtigt naturgemäß die Genauigkeit

des Verfahrens und mufs daher eben fo, wie jede anderweite Störung, vom Obfer—

vatorium fern gehalten werden.
Als nächftliegendes Mittel für diefen Zweck if’t defshalb eine möglichft ruhige,

allen i’törenden Verkehrseinwirkungen etc. entzogene Lage des Obfervatoriums zu

empfehlen. In der Wirklichkeit if’t aber die Wahl einer Bauftelle felten völlig frei,

fo dafs es felten ganz gelingt, fchon durch die Lage allein, durch genügenden Ab-
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Rand von Fahrftrafsen, Eifenbahnen, Fabrikanlagen mit Mafchinenbetrieb etc., dem
Obfervatorium die erforderliche Ruhe zu fichern. In folchen Fällen ift es oft mög-
lich, wenigi°cens einen grofsen Theil der in den oberen Bodenfchichten fich fort—
pflanzenden Erfchütterungen durch trennende Gräben, welche das ganze Anftalts-
gebiet umziehen, von demfelben abzuhalten 375). Pflanzen fich jedoch die Stöfse des
Verkehres oder Betriebes vorzugsweife in den tieferen Bodenfchichten fort, fo wird

das Mittel in der Regel nicht ausreichen, da die Tiefe des Trennungsgrabens aus
technifchen und finanziellen Gründen gewöhnlich befchränkt ill, die Erfchütterungen
aber mitunter von Anlagen ausgehen, deren Fundamente fehr tief liegen. Hier

hilft gewöhnlich nur die Wahl einer anderen Bauftelle.
Nicht jede Bodenart leitet übrigens in gleicher Weife die empfangenen Er-

fchütterungen weiter; die Befchaffenheit des Untergrundes, der Baufielle und ihrer
Umgebung übt daher hier oft einen wefentlichen Einfiufs aus und ift bei der Wahl
des Platzes für ein Obfervatorium wohl zu beachten.

In den meiften Fällen ifi: es jedoch nicht genügend, das Obfervatorium gegen
Störungen zu verwahren, welche ihm von aufsen her drohen. Die für genaue Be-
obachtungen dienenden Vorrichtungen bedürfen außerdem noch des Schutzes gegen
Erfchütterungen aller Art, welche im Gebäude felbft, durch die unvermeidlichen
Verkehrsbewegungen etc., entfiehen. Man fiellt fie daher mit Vorliebe auf fog.
F efipfeiler, welche, forgfältig gegründet, in lich möglichit flandficher hergeftellt
und von ihrer unmittelbaren Umgebung nach Möglichkeit losgetrennt werden müffen,
damit ihnen die von aufsen kommenden Einwirkungen thunlichft wenig anhaben und
die unmittelbare Uebertragung von Verkehrsbewegungen im Gebäude felbf’t ver-
mieden wird.

Natürlich kann es fich hier immer nur um eine möglichft weit getriebene Ab-
fchwächung, nicht aber um eine doch nie erreichbare vollftändige Aufhebung aller
irgend wie Pcörenden Einflüffe handeln.

Auch ift der Grad der Erfohütterungsfreiheit je nach der Art der Beobach—
tungen, um welche es fich handelt, in verfchiedener Weife bedingt. Bei ruhiger
Lage der ganzen Anftalt genügt für viele Zwecke die Standficherheit fiarker Um-
faffungs- oder Innenmauern eines feft angelegten Gebäudes. Man Itellt daher nicht
felten kleinere Präcifions—Apparate auf Kragf’ceine, welche in folche Mauern einge-
laffen find, und begnügt fich mit dem fo erreichten Grad von Abfchwächung der
ftörenden Einflüffe.

Mancherlei andere Gründe können jedoch auch felbft dann, wenn ein höherer
Grad von Standficherheit nöthig ift, die Verzichtleiftung auf völlig frei ftehende
Feflpfeiler veranlaffen. Zunächft ift zu beachten, dafs die Standficherheit eines
folchen Pfeilers wefentlich bedingt ift durch das Verhältnifs feiner Standfläche zu
[einer Höhe. Sie wächst mit der erf’teren und nimmt ab bei Zunahme der zweiten.
Nun if’t in den meiften Fällen die Ausdehnung der Standfläche auf ein beftimmtes
Mafs befchränkt, beifpielsweife durch die Umfaffungsmauern des Beobachtungs-
raumes, welche der Pfeiler nicht unmittelbar berühren darf. Für die Beitimmuug
der Höhe dagegen wirken gewöhnlich ganz andere, von diefen Verhältniffen völlig
unabhängige Umftände mit, die leicht das Höhenmafs des Pfeilers dergefialt fleigem
können, dafs derfelbe ein der Standfeftigkeit ungünftiges, d. h. zu fchlankes Ver-

375) In folcher Weife wurde 11. A. bei den neuen naturwiffcnfchaftlichen Univerfitäts-Inflzituten an der Dorotheen—Strafse
zu Berlin (fiehe Theil 1, Bd. !, S. 245, Fußnote 146 diefes »Handbuches-) und beim ()bfervatorium zu Tiflis verfahren.
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hältnifs erhält. Zu diefen beitimmenden Umitänden find vorzugsweife die Boden—
und Untergrundverhältniffe zu rechnen, die zu einer tiefen Lage des Fundamentes
zwingen können, da oft nur in der Tiefe ein genügend tragfähiger Baugrund fich findet.

In diefen und ähnlichen Fällen giebt man denn oft die Lostrennung der Pfeiler
vom umgebenden Mauerwerk auf und gründet beide auf gemeinfamem, fchwerem
Unterbau, deffen Standficherheit durch die Laf’c der gefammten Gebäude—Mauermaffen
wefentlich erhöht wird. Hierbei wird es in den meii’ten Fällen möglich fein, dem
Pfeiler ein feine Standficherheit in fich begünftigendes, -d. h. nicht zu fchlankes
Verhältnifs zu geben.

In beiden Fällen, d. h. fowohl bei ganz gefonderter, als bei _gemeinfamer
Gründung, wird aber jeder Feflpfeiler von allen etwas beweglichen und häufiger Er-
fchütterung ausgefetzten Bautheilen, z. B. vom Fufsboden, auf welchem fich der
Verkehr des Haufes vollzieht, und ähnlichen Anlagen völlig unberührt bleiben müffen.

Aus dem bisher Gefagten dürfte auch hervorgehen, dafs es keineswegs immer

im Intereffe der Erfchütterungsfreiheit liegt, die Pfeiler fo tief als möglich zu fun-

damentiren. Man kann im Gegentheile leicht hier des Guten zu viel thun und

mufs defshalb vorfichtig alle mitfprechenden Umi’tände gegen einander abwägen.

Bekanntlich übt auch der Wind auf hohe und fchlanke Mauerkörper oft be—

deutende Erfchütterungen aus, wie z. B. bei geodätifchen Winkelmeffungen, für

welche die Standorte auf Kirchthürmen und ähnlichen hohen Baukörpern genommen

werden müffen, fehr häufig in ftörendfter Weife empfunden wird. Für dauernde

Anlagen mufs daher fchon aus diefem Grunde ein Fef’tpfeiler, wenn er nicht unge—

wöhnlich maff1g und breit gelagert hergeftellt werden kann, durch umfchliefsendes
Mauerwerk gegen die Einwirkung von Windftöfsen gefchützt werden.

Die grofsen Beobachtungswerkzeuge der Sternwarten und ähnlicher Obfervato-

rien bedürfen zu ihrer Auff’tellung einer Pfeileranlage von möglichft hoher Stand-

ficherheit. Unter diefen find wieder befonders diejenigen Infirumente, welche mit

Benutzung der Drehung des Erdkörpers Winkelmeffungen ergeben follen, alfo alle

fog. Durchgangs- (Paffage- oder Tranfit-) Inf’crumente nicht nur von allen durch äufsere

Bewegungsvorgänge entfiehenden Erfchütterungen im weitei’ten Sinne frei zu halten,

fondern auch gegen diejenigen, mitunter fehr erheblichen Verdrehungen und Ver-

biegungen zu fchützen, welche die tragenden Mauerpfeiler unter dem Einflufs von

Temperatur—Veränderungen zu erleiden haben.

Erf’t in neuerer Zeit hat man diefe und verwandte Erfcheinungen in ihrem ur-

fächlichen Zufammenhang genauer kennen und für Fälle der Anwendung berückf1ch-

tigen gelernt, nachdem langjährige Beobachtungen ergeben hatten, dafs bisher auch

die forgfältigft conf’cruirten Fef’tpfeiler den an fie zu fiellenden firengften Anforde-

rungen nicht gerecht wurden. So weit die hierauf bezüglichen Erfahrungen reichen,

lafi'en fich diefe Anforderungen wie folgt zufammenfaffen.
Zunächf’c darf der Fef’tpfeiler mit keiner anderen Erdfchicht (noch weniger mit

einem anderen Baukörper) in Berührung kommen, als mit derjenigen, welche ihn

unmittelbar trägt. jede feitliche »Verfüllnng«, jedes Eingreifen in den Untergrund,

welches eine feitliche Berührung des Bodens mit dem Mauerwerk des Pfeilers be-

dingt, if’t daher ausgefchlofi'en.
Sodann empfiehlt es froh, zu feiner Errichtung folche Bauftof’fe zu wählen,

welche eine ungefähr gleiche Wärmeleitung und eine ungefähr gleiche Ausdehnung

unter Wärmeeinflüffen aufweifen, wie die den Pfeiler tragende Bodenfchicht. Als
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nothwendig erfcheint diefe Vorficht jedoch nur da, wo felbit in gewiffen Tiefen

noch rafch wechfelnde Temperatur-Verhältniffe zu befürchten find, wie fie z. B.

durch Grundwafferftrömungen oder fiarke Bodenfeuchtigkeit hervorgerufen werden

können.

Ferner mufs durch die Wahl der Baufioffe und die Art ihrer Zufammenfügung

dafür geforgt werden, dafs der Pfeiler eine in fich möglichft gleichförmig geftaltete

Maffe bildet, fo dafs nicht etwa in Folge ungleicher Temperatur—Wirkungen erheb-

liche partielle Geftaltänderungen und Verdrehungen eintreten können.

Befonders wichtig ift weiters für die dauernde Erhaltung der Unbeweglichkeit

die Abhaltung des Einfluffes der äufseren Luft—Temperatur und ihrer Schwankungen,

fo wie die thunlichfte Erhaltung der Gleichheit der Temperatur des Pfeilerkörpers

mit derjenigen der tragenden Erdfchicht. Wegen diefer nahen Beziehung zum

Untergrund ift denn auch für fo gefchützte Pfeiler die Bezeichnung als >>Grund-

pfeiler« wohl nicht mit Unrecht in Vorfchlag gekommen.

Der Abfchlufs der Luft-Temperatur, wie ihn die Außenwände des den Pfeiler

enthaltenden Gebäudes bis zu gewiffem Grade bewirken, genügt erfahrungsmäfsig

für Pfeiler der hier befprochenen Art nicht. Es erübrigt daher nur, aufserdem noch

befondere Umhüllungen anzuordnen, die rings um die Seitenwände des Pfeilers eine

Luftfchicht abfchliefsen, welche den Ausgleich der Temperatur mit dem Erdboden

vermittelt. Um dies vollf’cändig zu bewirken, könnte wohl auch diefe fo einge-

fchloffene Luft durch eine einfache Vorrichtung in kreifende Bewegung verfetzt

werden, fo dafs ein gleichmäfsiger Wärmegrad in allen Theilen des den Pfeiler um-

fchliefsenden Hohlraumes und auch hierdurch im Pfeiler felbft fich herl‘tellt.

Endlich ift auf thunlichfte Abitumpfung feiner Zitterbewegungen (tremor)

hinzuwirken, welche unter Umfizänden in den tragenden Erdfchichten fich auch da

noch geltend machen, wo alle Vorkehrungen gegen die aus der Ferne wirkenden

Erfchütterungen getroffen find. Hierzu empfiehlt fich das Einfchalten dünner Zwi-

fchenfchichten aus feinkörnigen, lockeren Stoffen, welche diefem Zwecke dienen, ohne

andere Uebelftände herbeizuführen.

Die Inflrumente der hier befprochenen Art, welche möglichft andauernd eine

unveränderte Stellung zu den fetten Erdfchichten ihres Untergrundes haben follen,

müffen nun auch ihrerfeits gegen fchädliche Wärmeeinflüffe der fie umgebenden Maffen,

durch welche ihre Standfeftigkeit im feineren Sinne bedroht wird, gefchützt werden.

Auch hier können nur Uebergangs- und Umhüllungsfchichten helfen, deren Anord-

nung im Einzelnen je nach befonderen Umitänden gefucht werden mufs.

Für Pfeiler, welche univerfal bewegliche, z. B. äquatorial aufgeftellte Infiru-

mente tragen follen, können diefe firengeren Forderungen gewöhnlich ermäfsigt

werden. Namentlich find die oben angedeuteten Mafsnahmen für den Itetigen Aus—

gleich der Pfeiler- mit der Erd-Temperatur hier meif’cens entbehrlich, da es genügt,

wenn ein Verdrehen oder Verbiegen des Pfeilers während der kürzeren Dauer einer

einzelnen oder mehrerer zufammenhängender Beobachtungen ausgefchloffen ift. Die

übrigen zur Sicherung der Standfef’cigkeit empfohlenen Anordnungen find dagegen

auch bei diefen Pfeilern zu beachten.

Aus dem bisher Gefagten dürfte hervorgehen, dafs für grofse aftronomifche

Initrumente von beiderlei Art in der Regel Einzelpfeiler, die vom umgebenden

Mauerwerk etc. gänzlich getrennt und nicht mit demfelben auf gemeinfamer Grund-

platte errichtet find, vorausgefetzt werden.


